Benutzungsordnung

der Gemeindebibliothek Kamsdorf
§ 1 Allgemeines
(1) Die Bibliothek ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Kamsdorf. Sie dient der Mehrung des Wissens, der Bildung und Unterhaltung.

(2) Zwischen der Bibliothek und den Benutzern wird ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis begründet.

(3) Die Benutzungsordnung regelt die Benutzung und Ausleihe aller Medien der Gemeindebibliothek, wie Bücher, Broschüren, Zeitschriften, Kassetten, Videos und CDs.

(4) Die Benutzung der Bibliothek ist grundsätzlich unentgeltlich. Entgelte für besondere Leistungen sowie Versäumnisgebühren und Auslagenersatz werden nach der Gebührenordnung (Anlage) in der jeweils gültigen Fassung erhoben.

§ 2 Anmeldung
(1) Der Benutzer meldet sich persönlich unter Vorlage seines Personalausweises oder Reisepasses an. Bei Minderjährigen vom 7. Lebensjahr an, muss die Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters vorliegen, der sich damit gleichzeitig zur Haftung im Schadensfall und hinsichtlich anfallender Gebühren zur Begleichung verpflichtet.

(2) Der Benutzer bzw. sein gesetzlicher Vertreter bestätigt mit seiner Unterschrift auf der Lesekarteikarte, die Benutzungsordnung zur Kenntnis genommen zu haben.

§ 3 Entleihung, Verlängerung, Vorbestellung
(1) Medien aller Art können unentgeltlich bis zu vier Wochen ausgeliehen werden. In Ausnahmefällen kann die Leihfrist verlängert oder verkürzt werden. Ausleih-beschränkungen werden vom Bibliothekleiter festgelegt.

(2) Die Weitergabe entliehener Medien an Dritte ist nicht gestattet.

(3) Die Leihfrist kann auf Antrag um weitere vier Wochen verlängert werden, wenn keine anderweitige Vorbestellung vorliegt. Auf Verlangen sind die entliehenen Medien vorzulegen.

(4) Ausgeliehene Medien können vorbestellt werden. Die Gebühren für schriftliche oder telefonische Bestellungen trägt der Benutzer.

(5) Die Bibliothek ist berechtigt, entliehene Medien jederzeit zurückzufordern.

§ 4 Auswärtiger Leihverkehr
Literatur, die nicht im Bestand der Bibliothek vorhanden ist, kann durch Leihverkehr nach den hierfür geltenden Bestimmungen beschafft werden. Benutzungsbestimmungen der entleihenden Bibliothek gelten zusätzlich.

§ 5 Behandlung der entliehenen Medien, Haftung
(1) Bücher und andere Medien sind sorgfältig zu behandeln. Für Beschädigungen und Verlust ist der Benutzer schadenersatzpflichtig.

(2) Vor jeder Ausleihe sind die Medien vom Benutzer auf offensichtliche Mängel hin zu überprüfen.

(3) Bei Verlust entliehener Medien ist die Bibliothek unverzüglich zu verständigen.

(4) Die Art und Höhe der Ersatzleistung bestimmt der Bibliothekleiter nach pflichtgemäßem Ermessen.

(5) Der Schadenersatz bemisst sich in Höhe des Wiederherstellungs- bzw. Wieder-beschaffungswertes. Bei Wertersatz in Geld wird Außerdem eine Bearbeitungsgebühr erhoben.

(6) Die Bibliothek haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und durch evtl. vorhandene Computerviren auf den entliehenen Disketten an der Software des Benutzers entstanden sind.

§ 6 Verspätete Rückgabe, Einziehung
(1) Für Medien, die nach Ablauf der Leihfrist nicht zurückgegeben werden, sind Versäumnis-gebühren und das Porto für Mahnungen zu entrichten.

(2) Die Versäumnisgebühren und sonstige Forderungen werden ggf. auf dem Rechtsweg eingezogen.

§ 7 Verhalten in der Bibliothek
(1) Jeder Benutzer hat sich so zu verhalten, dass andere nicht gestört oder in der Bibliotheksbenutzung beeinträchtigt werden.

(2) Rauchen, Essen und Trinken sind nicht gestattet. Tiere dürfen nicht mitgebracht werden.

(3) Für verlorengegangene, beschädigte oder gestohlenen Gegenstände der Benutzer übernimmt die Bibliothek keine Haftung.

(4) Das Hausrecht nimmt der Leiter der Bibliothek wahr. Den Anweisungen ist Folge zu leisten.

§ 8 Ausschluss von der Benutzung
Benutzer, die gegen diese Benutzungsordnung schwerwiegend oder wiederholt verstoßen, können für dauernd oder begrenzte Zeit von der Benutzung der Bibliothek ausgeschlossen werden.

§ 9 In-Kraft-Treten
Diese Benutzungsordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Gleichzeitig wird die Benutzungsordnung vom 19.03.1992 außer Kraft gesetzt.

Kamsdorf, 08.08.2002

Groll

Bürgermeister

Anlage

Gebührenordnung

zur Benutzungsordnung der Gemeindebibliothek Kamsdorf vom 08.08.2002

	Lfd.- Nr.
	
	Erwachsene
	Kinder unter 

14 Jahren

	1.
	Versäumnisgebühren für das Über-schreiten der Leihfrist pro Medium:

· in der 1. Woche

· in der 2. Woche

· in der 3. Woche

· in der 4. Woche

· ab der 5. Woche pro Woche um weitere

Jede begonnene Woche zählt als volle Woche.
	0,25 €

1,00 €

1,50 €

2,50 €

0,50 €
	0,15 €

0,50 €

0,75 €

1.25 €

0,25 €



	2.
	Einarbeitung eines Ersatzexemplars
	2,50 €
	2,50 €

	3.
	Abholung von nicht zurückgegebenen Medien durch Boten
	5,00 €
	5,00 €
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